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Einzelne Rohre bis Aussendurchmesser 60 mm 
 
Durchführung für einzelne Rohre bis Aussendurchmesser 60 mm sind nicht prüfpflichtig und 
können mittels Kernbohrung und unter Verwendung einer BZS genehmigten Dichtmasse, 
gemäss Zulassungsliste, oder eines gleichwertigen Produktes (Anforderungen gemäss THP-
10) anhand der nachfolgenden Skizze ausgeführt werden:  

 
Die Verarbeitung des Produktes muss gemäss Angaben des Herstellers sowie der Anleitung 
auf der Rückseite erfolgen. 
Der maximale Abstand zwischen Rohr und Kernbohrung darf 2 mm nicht übersteigen! 
 
Link Zulassungsliste: 
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/ 

min. 5 mm 
Rohr oder Kabel 
bis maximal  
Aussen Ø 60 
mm 

BZS genehmigte 
Dichtmasse gem. 
Zulassungsliste 
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